
5. Der „Beschluß über die Aufhebung von Rück
stufungen von Löhnen und G ehältern“ vom 23. 7. 
1953, der nur fü r die vor dem 23. 7. 1953 vorgenom 
menen R ückstufungen galt, ist n icht m ehr anzu
wenden.

Berlin, den 7. 6. 1955

F. d. R. d. A. 

gez. U nterschrift 
*

Die Ministerien wiesen die Betriebe darauf Mn, daß der 
Beschluß des M inisterrates vom  18. 5.1955 s tr ik t ein
gehalten werden sollte.
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M inisterium  fü r ......................... Berlin, den 31. 8. 1955

Anweisung N r. 9/55

1. Betr. Beschluß des Präsid ium s des M inisterrates 
11/4 vom 18. 5. 1955

Alle W erkleiter werden nochm als auf eine s tr ik te  E in
haltung des Beschlusses des P räsidium s des M inister
ra te s  vom 18. 5. 1955 hingewiesen.
Alle V erstöße nach Veröffentlichung dieses Beschlusses 
gem äß der V erordnung über die Pflichten und Rechte 
der M itarbeiter der S taatlichen V erw altungsorgane — 
D isziplinarordnung vom 10. 3. 1955 — werden ge
ahndet.
Alle W erkleiter werden verpflichtet, in ihren Betrieben 
eine Ü bersicht zu schaffen, w oraus k la r ersichtlich sein 
muß, an welche W erktätige des Betriebes ungesetzliche 
Löhne bzw. G ehälter wie auch unberechtigte Zuschläge 
gezahlt werden.
Eine D urchschrift dieser Ü bersicht is t von den B etrie
ben bis spätestens zum 30. 9. 1955 der zuständigen 
H auptverw altung zu übersenden.

F. d. R. gez. ......................
Leiter der Abt. A rbeit M inister

*
Damit war der W eg für eine neue Kam pagne zur Nor
menerhöhung frei. Indessen war der W iderstand in den 
Betrieben imm er noch so groß, daß ausdrücklich ange
ordnet ivurde, Normenerhöhungen nicht mehr admini
stra tiv, sondern nur nach vorheriger Beratung m it den 
W erktätigen vorzunehmen. Trotzdem wurde anders ver
fahren, wie sogar offen in der sowjetzonalen Presse zu
gegeben wurde.
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Aus: „Gegen einige schädliche Methoden in unseren 
volkseigenen Betrieben“.

Aus einigen volkseigenen Betrieben gibt es In form a
tionen darüber, daß W erkleitungen entgegen den klaren 
D irektiven von Partei, Regierung und Gewerkschaften 
adm inistrative Norm en Veränderungen durchzusetzen 
versuchten und zum Teil schon veran laß t haben. So 
z. B. im W aggonbau Dessau, im VEB Bau, Dresden, in 
der D am ast- und Inlettw eberei in E ibau-Löbau und in 
anderen Betrieben.

Quelle: „Tribüne“ N r. 162 vom 13. 7. 1956.
*

Wie bei den Normenerhöhungen verfahren wurde, ergibt 
sich aus folgendem Dokument. Im  Konsumgenossen
schaftsverband Eberswalde wurde durch Erlaß des 
Vorstandes die Kündigung der Leistungsnormen in den 
Bäckereibetrieben zum 1.1.1956 ausgesprochen. Nach
dem dieser Erlaß auf W iderstand stieß , wurde die Ein
führung der neuen Normen auf den 1. 6.1956 verschoben.
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Konsum genossenschaftsverband 
Kreis Ebersw alde e.G.m.b.H.
Produktionsbetriebe am  K anal

Eberswalde, am 29. 12. 1955 
Prod. Pfiugrad-Scha

An den
Produktionsbetrieb 652/653/654/656/657/658/659

W ir überreichen Ihnen nachstehende A bschrift und 
bitten, diese säm tlichen Kollegen im Betrieb zur K ennt
nis zu geben.

Die K enntnisnahm e is t auf der Rückseite des Schrei
bens durch jeden einzelnen Kollegen zu bestätigen.

gez. Pflugrad

A b s c h r i f t

K onsum genossenschaftsverband 
K reis Ebersw alde e.G.m.b.H.

Ref. A rbeit 
A ffelt

An die
K onsum genossenschaft 
Abt. Produktion 
Eberswalde 
Am K anal

Betr. Kündigung der bestehenden Leistungsnorm en in 
den Bäckereibetrieben

Mit W irkung vom 1. 1. 1956 werden in den Produktions
betrieben (Bäckereien) die Leistungslöhne gekündigt.

Neue Norm en werden entsprechend dem Vorschlag des 
N orm enaktivs ab 1. 1. 1956 eingeführt. Das N orm en
aktiv  faß te  den Beschluß, die Norm en im D urchschnitt 
um 16 % zu senken.*) Das würde bedeuten, daß von 
den alten N orm enerm ittlungen aus den Jahren  1950/51 
und den neuen N orm enerm ittlungen aus dem Jah re  1955 
ein M ittelweg geschaffen würde. Die Kollegen P roduk
tionsarbeiter erhalten  fü r  das I. Q uartal 1956 den 
D urchschnittsverdienst der letzten 13 Wochen. W ährend 
der Zeit werden die neuen Normen, die ab 1. 1. 1956 
eingeführt werden, bis zum 31. 3. 1956 überprüft. Nach 
Ü berprüfung dieser Norm en werden die Norm en als 
konstante Norm en fü r das P lan jah r 1956 eingeführt.

W ir b itten  Sie, die Kündigungen den P roduktions
betrieben weiterzureichen.

Eberswalde, am  29. 12. 1955

Mit genossenschaftlichem  G ruß

gez. K lant 
Vorstandsvorsitzender
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*) Anm. der Red.: Es handelt sich hier um Zeitnormen.


